
135 Gvs JHS 001 - 400/81 Geheimschutzbeauftragter

Geheimschutzbeauftragter
im staatlichen, gesellschaftlichen oder privat
wirtschaftlichen Bereich des Operationsgebietes 
tätige Person, die als Mitarbeiter eines —► Ge
heimschutzorgans oder in eigenständiger Funktio- 
naltätigkeit auf der Grundlage spezifischer recht
licher Normative, in Anleitung durch und Zusam
menarbeit mit Staatsschutzorganen, im Zusammenwir
ken untereinander und mit den jeweiligen Leitungs
kräften in einem bestimmten Zuständigkeitsbereich 
wirksam wird.
Im Operationsgebiet wird der Begriff G hinsicht
lich seines Geltungsbereiches in einem engeren und 
einem weiteren Sinne verwendet.
Im engeren Sinne findet er seine Anwendung spe
ziell für die mit Geheimschutz im staatlichen Be
reich befaßten Personen.
Bei im wesentlichen gleichen Aufgaben wird im pri- 
vatwirtschaftlichen Sektor und zum Teil auch im 
militärischen Bereich von Sicherheitsbeauftragten 
gesprochen.
Im weiteren Sinne ist der Begriff G. Sammelbe
zeichnung für alle mit personellem und materiel
lem Geheimschutz befaßten Personen in allen ge
sellschaftlichen Bereichen des Operationsgebietes.

Geheimschutzorgan
Einrichtung una Organisation im Operationsgebiet, 
das als staatliches Funktionalorgan oder in recht
licher Eigenständigkeit im staatlichen, gesell
schaftlichen oder privatwirtschaftlichen Bereich 
im Interesse der Geheimhaltung sowohl globaler als 
auch einzelner, nach innen md/oder nach außen 
gerichteter politischer, ökonomischer, militäri
scher Ziele, Absichten, Maßnahmen imperialisti
scher Machtgruppierungen wirksam wird.
Das G. erfüllt seine Aufgabe auf der Grundlage 
spezifischer rechtlicher Normative, in Anleitung 
durch und. Zusammenarbeit mit Staatsschutzorganen 
des jeweiligen Landes, im Zusammenwirken mit an
deren G. und mit den entsprechenden Leitungskräf
ten.
G. arbeiten haupt- oder nebenamtlich, offen oder 
getarnt. G. planen, organisieren, initiieren, rea
lisieren bauliche, technische und Maßnahmen der 
Suche, Auswahl, Überprüfung, Schulung, Belehrung, 
ständigen Kontrolle und Überwachung der Geheimnis
träger und potentiellen Geheimnisträger. G. bear
beiten Verletzungen der Geheimschutzbestimmungen 
und veranlassen ihre differenzierte Ahndung und 
Auswertung. Mit ihrer Tätigkeit sind G. insbeson
dere auf die Verhinderung des Eindringens und das 
Erkennen von Kundschaftern, aber auch von pro
gressiven Kräften und Kräften der Konkurrenz in 
Geheimbereichen ausgerichtet.


